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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Bundesfinanzministerium wird - wie in den Vorjah-

ren - ein Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das 

Jahr 2024 bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die 

beide Arbeitnehmer sind, herausgeben. Wir fassen 

vorab die wichtigsten Hinweise zusammen. Zudem be-

leuchten wir, warum der Anscheinsbeweis bei Allein-

gesellschafter-Geschäftsführern trotz Nutzungsver-

bots für eine Privatnutzung eines von der GmbH über-

lassenen Pkw spricht. Der Steuertipp befasst sich mit 

der (Nach-)Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträ-

gen aufgrund eines Summenbescheids. 

STEUERKLASSENWAHL  

Merkblatt für Ehegatten/Lebenspartner 

 

Arbeitnehmer-Ehepaare und -Lebenspartner können 

für den Lohnsteuerabzug zwischen den Steuerklas-

senkombinationen IV/IV und III/V wählen. Die Kombi-

nation III/V ist so gestaltet, dass die Summe der 

Steuerabzugsbeträge beider Ehegatten/Lebenspartner 

in etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, 

wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehepart-

ner/Lebenspartner 60 % und der in Steuerklasse V 

eingestufte 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkom-

mens erzielt. Die Kombination III/V führt zu einem 

„günstigeren“ Ergebnis, wenn der besserverdienende 

Ehegatte/Lebenspartner 60 % (oder mehr) des ge-

meinsamen Arbeitseinkommens erzielt. 

Hinweis: Ob und zu welchem Zeitpunkt die Steuer-

klassenkombination III/V in das Faktorverfahren über-

führt wird, ist nach wie vor offen (vgl. Ausgabe 10/23). 

Ehepaare/Lebenspartner können sich auch für die 

Steuerklassenkombination IV/IV entscheiden, wenn 

sie den höheren Steuerabzug bei dem Ehegat-

ten/Lebenspartner mit der Steuerklasse V vermeiden 

wollen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Steuer-

klassenkombination IV/IV mit Faktor zu wählen. Durch 

das Faktorverfahren wird erreicht, dass bei jedem 

Ehegatten/Lebenspartner die steuerentlastenden Vor-

schriften beim eigenen Lohnsteuerabzug berücksich-

tigt werden. Zur Vereinfachung ist ein beantragter Fak-

tor für zwei Kalenderjahre gültig. 

Die Steuerklassenkombination kann die Höhe der 

Entgelt-/Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld 

I, Kurzarbeiter-, Unterhalts-, Kranken-, Versorgungs-

kranken-, Verletzten-, Übergangs-, Eltern- und Mutter-

schaftsgeld oder die Höhe des Lohnanspruchs bei der 

Altersteilzeit beeinflussen. Eine vor Jahresbeginn ge-

troffene Steuerklassenwahl erkennt die Agentur für Ar-

beit bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen 

grundsätzlich an. Im Rahmen eines Wechsels im Lau-

fe des Jahres können sich bei Entgelt- oder Lohner-

satzleistungen unerwartete Auswirkungen ergeben. 

Daher gilt für Arbeitnehmer, die damit rechnen, in ab-

sehbarer Zeit eine Entgelt- oder Lohnersatzleistung für 

sich in Anspruch nehmen zu müssen,  

oder diese bereits beziehen: Sie sollten vor der Neu-

wahl der Steuerklassenkombination zu deren Auswir-

kung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zustän-

digen Sozialleistungsträger bzw. den Arbeitgeber be-

fragen. 
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Haben Ehegatten/Lebenspartner bisher schon beide 

Arbeitslohn bezogen, sind deren Steuerklassen für 

den Abruf durch den Arbeitgeber als elektronisches 

Abzugsmerkmal für den Lohnsteuerabzug 2024 beim 

Finanzamt gespeichert. 

Hinweis: Ein Steuerklassenwechsel im Laufe des Jah-

res kann so oft vorgenommen werden, wie die Ehegat-

ten dies wünschen. 

ALLEINGESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER 

Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines 

Firmenwagens 

 

Bei einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer kann 

selbst dann ein zu einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung (vGA) führender Anscheinsbeweis für die 

Privatnutzung eines von der GmbH überlassenen Pkw 

vorliegen, wenn im Anstellungsvertrag ein Privatnut-

zungsverbot vereinbart wurde. So lässt sich eine Ent-

scheidung des Finanzgerichts Münster (FG) zusam-

menfassen. Die vGA sei zudem auf Ebene der Gesell-

schaft nicht nach der 1-%-Regelung, sondern nach 

Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten. 

Das FG folgt insoweit der Rechtsprechung des für 

Körperschaftsteuerfragen zuständigen I. Senats des 

Bundesfinanzhofs (BFH). Nach dessen Auffassung 

spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass 

ein einem Gesellschafter-Geschäftsführer von der Ge-

sellschaft zur Nutzung überlassenes betriebliches 

Fahrzeug auch privat genutzt wird, und zwar auch bei 

einem Privatnutzungsverbot. Das soll zumindest dann 

gelten, wenn keine organisatorischen Maßnahmen 

getroffen wurden, die eine private Nutzung ausschlie-

ßen. Der Rechtsprechung des für Lohnsteuerfragen 

zuständigen VI. Senats des BFH ist das FG nicht ge-

folgt. Nach Ansicht des VI. Senats ist keine zu Arbeits-

lohn führende Privatnutzung eines Fahrzeugs anzu-

nehmen, wenn diese vertraglich ausdrücklich unter-

sagt wurde. 

Hinweis: Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

BFH anhängig. Damit steht einer endgültigen Klärung 

dieser streitanfälligen und - im Hinblick auf den be-

troffenen Personenkreis - für die Beratungspraxis 

wichtigen Rechtsfrage nichts mehr im Wege. 

LOHNSTEUER-ANMELDUNG  

Keine inzidente Anfechtung bei Einspruch gegen 

Haftungsbescheid 

 

Einen Lohnsteuer-Haftungsbescheid kann der Arbeit-

geber anfechten. Mit dieser Anfechtung werden aber 

nicht zugleich „inzident“ auch die Lohnsteuer-

Anmeldungen oder ein Bescheid über die Aufhebung 

des Vorbehalts der Nachprüfung der Lohnsteuer-

Anmeldungen für die Anmeldungszeiträume angefoch-

ten, in denen der Haftungstatbestand verwirklicht wur-

de. Dies gilt laut Bundesfinanzhof (BFH) selbst dann, 

wenn der Bescheid über die Aufhebung des Vorbe-

halts der Nachprüfung für die Lohnsteuer-

Anmeldungszeiträume mit einem Lohnsteuer-

Haftungsbescheid mit Leistungsgebot in einem Sam-

melbescheid verbunden wird. 

Die Lohnsteuer-Haftungsschuld des Arbeitgebers und 

die Lohnsteuer-Abführungs- bzw. -Entrichtungsschuld 

des Arbeitgebers sind nach Ansicht des BFH vonei-

nander zu unterscheiden. Sie stünden nicht in einem 

Konkurrenzverhältnis. Daher gebe es auch keine 

Rechtsgrundlage für die Annahme, die Anfechtung 

eines Lohnsteuer-Haftungsbescheids umfasse auto-

matisch oder nebenbei auch die Anfechtung eines Be-

scheids über die Aufhebung des Vorbehalts der Nach-

prüfung für eine Lohnsteuer-Anmeldung. 

 

ZEITWERTKONTEN  

Fehlende Insolvenzsicherung des Lohnanspruchs 

ist unbeachtlich 

 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 

Streitfall hatte der Arbeitgeber verschiedenen Arbeit-

nehmern ab dem Jahr 2008 Gehaltsansprüche (vor al-

lem Prämien und Weihnachtsgeld) nicht ausgezahlt. 

Er hatte mit diesen Arbeitnehmern vereinbart, dass die 

nichtausgezahlten Arbeitslöhne noch einzurichtenden 

Zeitwertkonten gutgeschrieben werden sollten. Im Jahr 

2011 schloss er mit den Beschäftigten Wertguthaben-

vereinbarungen über die Führung von Wertkonten zum 

Zweck der ruhestandsnahen Arbeitsfreistellung ab. Die 

Wertguthaben wurden von der X-GmbH geführt. Der 

Arbeitgeber hatte die Wertguthaben einschließlich des 

darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrags 

gegen das Risiko einer Insolvenz durch ein Treu-

handmodell gesichert. 

Das Finanzamt war der Ansicht, Wertgutschriften auf 

einem Zeitwertkonto lösten lohnsteuerrechtlich nur 

dann keinen Zufluss aus, wenn bestimmte Vorgaben 

eingehalten würden; insbesondere müsse eine „Zeit-

wertkontengarantie“ vorliegen. Bis 2011 seien die 

Voraussetzungen der Zeitwertkontengarantie wegen 

fehlender Zeitwertkonten jedoch nicht erfüllt gewesen. 

Die vorher entstandenen und fälligen Prämien seien 

den Arbeitnehmern daher zugeflossen und unterlägen 

dem Lohnsteuerabzug. 

Das sah der BFH anders. Die fehlende Insolvenzsiche-

rung und das damit einhergehende Risiko des Wert-

verlusts eines vom Arbeitgeber nicht erfüllten Lohnan-

spruchs führten nicht zum Zufluss von Arbeitslohn. Der 

Zufluss von Arbeitslohn richte sich bei der Lohnsteuer 

nach steuerrechtlichen Maßstäben und folglich nicht 

danach, ob eine Wertguthabenvereinbarung den sozi-

alversicherungsrechtlichen Vorgaben entspreche. 
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STEUERFREIER HÖCHSTBETRAG  

Beiträge für Direktversicherungen, Pensionskas-

sen und -fonds (2024) 

 

Beiträge für eine Direktversicherung sowie Zuwendun-

gen an Pensionskassen und -fonds sind bis zu 8 % 

der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung jährlich steuerfrei. Das gilt unab-

hängig davon, ob die Beiträge arbeitgeberfinanziert 

sind oder der Arbeitnehmer sie über eine Gehaltsum-

wandlung wirtschaftlich selbst trägt. Die Beitragsbe-

messungsgrenze steigt 2024 auf 90.600 €. Damit be-

trägt der steuerfreie Höchstbetrag im kommenden Jahr 

7.248 € (8 % von 90.600 €).  

Hinweis: Bei der Sozialversicherung beträgt der nicht 

zu verbeitragende Höchstbetrag lediglich 4 % und so-

mit 3.624 € (4 % von 90.600 €) für 2024. 

 

AMTLICHE SACHBEZUGSWERTE  

Mahlzeiten, Unterkünfte und Wohnungen ab 2024 

 

Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich un-

entgeltlich oder verbilligt an seine Belegschaft abgibt, 

sind - wenn das Unternehmen nicht ausnahmsweise 

Mahlzeiten vorrangig an Fremde verkauft - mit dem 

amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. Dieser Wert 

beträgt für 2024 einheitlich bei allen Arbeitnehmern 

(auch bei Jugendlichen unter 18 Jahren und Auszubil-

denden) in allen Bundesländern  

 für ein Mittag- oder Abendessen 4,13 € und  

 für ein Frühstück 2,17 €. 

Der Arbeitgeber darf die Steuer auf den geldwerten 

Vorteil pauschal mit 25 % erheben. Macht er von der 

Pauschalierungsmöglichkeit Gebrauch, gehört die 

Vergünstigung nicht zum sozialversicherungspflichti-

gen Entgelt. 

Die Sachbezugswerte gelten auch für Mahlzeiten, die 

der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein 

Dritter dem Arbeitnehmer während einer beruflich ver-

anlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer 

doppelten Haushaltsführung zur Verfügung stellt. In 

diesen Fällen darf der Preis der Mahlzeit 60 € nicht 

übersteigen und ein Werbungskostenabzug für Ver-

pflegungsmehraufwendungen nicht in Betracht kom-

men. 

Der monatliche Wert einer freien oder verbilligten Un-

terkunft beträgt für 2024 in den alten und neuen Bun-

desländern 278 €. Ist der Ansatz des Unterkunftswerts 

im Einzelfall unbillig, kann die Unterkunft auch mit dem 

ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, falls dieser 

geringer ist. 

Im Gegensatz zu einer Unterkunft ist eine Wohnung 

eine in sich abgeschlossene Einheit von Räumen, in 

denen ein selbständiger Haushalt geführt werden 

kann. Der Wert einer freien oder verbilligten Wohnung 

ist grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis zu 

bewerten. Falls das mit außergewöhnlichen Schwie-

rigkeiten verbunden ist, kann die Wohnung 2024 mit 

monatlich 4,89 € je qm bzw. - bei einfacher Ausstat-

tung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad/Dusche) - 

mit 4 € im Monat angesetzt werden. 

 

MAHLZEITENGESTELLUNG  

Wie die Sachbezugswerte für Umsatzsteuerzwecke 

aufzuteilen sind 

 

Restaurant- und Verpflegungsleistungen unterliegen 

bis zum 31.12.2023 dem ermäßigten Umsatzsteuer-

satz von 7 %. Ausgenommen hiervon ist die Abgabe 

von Getränken. Hierfür gilt weiterhin der allgemeine 

Steuersatz von 19 %. Diese Regelungen gelten auch 

für die Abgabe von Mahlzeiten an Arbeitnehmer. 

Bei der unentgeltlichen Abgabe von Mahlzeiten mit 

Getränken an Arbeitnehmer durch unternehmenseige-

ne Kantinen gilt aus Vereinfachungsgründen: Zur Er-

mittlung der Bemessungsgrundlage ist vom amtlichen 

Sachbezugswert auszugehen (für ein Mittagessen im 

Jahr 2023: 3,80 € brutto). Die Finanzverwaltung bean-

standet es nicht, wenn dieser „Gesamtsachbezugs-

wert“ im Verhältnis 70 (für Verpflegung) zu 30 (für Ge-

tränke) aufgeteilt wird. Bezogen auf ein Mittagessen 

ergibt sich somit folgende Aufteilung: 

 Anteil Sachbezugswert Verpflegung 

70 % von 3,80 € = 2,66 € brutto : 1,07 = 2,49 € x 7 

% = 0,17 € Umsatzsteuer 

 Anteil Sachbezugswert Getränke 

30 % von 3,80 € = 1,14 € brutto : 1,19 = 0,96 € x 

19 % = 0,18 € Umsatzsteuer 

 

WERBUNGSKOSTEN  

Ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit einer Ruhe-

standsbeamtin 

 

Aufwendungen einer Ruhestandsbeamtin im Zusam-

menhang mit ihrer ehrenamtlichen Gewerkschaftstä-

tigkeit sind laut Bundesfinanzhof (BFH) als Werbungs-

kosten bei ihren Versorgungsbezügen zu berücksich-

tigen. Nach Ansicht des Finanzgerichts (FG) standen 

die Aufwendungen der Pensionärin, die ihr im Rahmen 

ihrer Gewerkschaftstätigkeit entstanden waren, in ei-

nem Veranlassungszusammenhang mit dem Erhalt 

und der Sicherung ihrer Versorgungsbezüge. Der BFH 

hielt die rechtliche Würdigung des FG für möglich. 

Damit war das Urteil revisionsrechtlich nicht zu bean-

standen. 

 



Mandanten-Information für das Personalbüro 12/23, Seite 4 

VORSORGEAUFWENDUNGEN  

Wie erstattete Kranken- und Pflege-

versicherungsbeiträge anzusetzen sind 

 

Dem Arbeitnehmer erstattete Beiträge zur Kranken- 

und Pflegeversicherung sind mit den Beiträgen zur Al-

tersvorsorge, zur Kranken- und Pflegeversicherung 

sowie zu sonstigen Versicherungen zu verrechnen. Ist 

eine solche Verrechnung nicht oder nicht in vollem 

Umfang möglich, ist der Erstattungsüberhang, der 

sich bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung ergeben hat, dem Gesamtbetrag der Einkünf-

te hinzuzurechnen. Eine solche Hinzurechnung ist 

nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch dann vorzu-

nehmen, wenn das entsprechende Sozialversiche-

rungsverhältnis rückabgewickelt oder rückwirkend um-

gestellt worden ist. 

Ob im Erstattungsjahr noch eine Änderung der Steu-

erbescheide der Zahlungsjahre möglich gewesen wä-

re, spielt keine Rolle. Verfassungsrechtliche Bedenken 

hiergegen bestehen auch dann nicht, wenn die Erstat-

tung einen schon länger zurückliegenden Zeitraum (im 

Streitfall: Erstattungen für insgesamt 14 Jahre) betrifft. 

 

STEUERTIPP  

Kein Arbeitslohn bei sozialversicherungsrechtli-

chem Summenbescheid 

 

Der prüfende Träger der Rentenversicherung kann 

den Beitrag in der Kranken-, Pflege- und Rentenversi-

cherung und zur Arbeitsförderung von der Summe der 

vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgelte im Rahmen 

eines Summenbescheids geltend machen. Das ist al-

lerdings nur möglich, wenn ein Arbeitgeber die Auf-

zeichnungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt hat 

und dadurch die Versicherungs- oder Beitragspflicht 

oder die Beitragshöhe letztlich nicht festgestellt wer-

den kann. 

 

 

 

Ein Summenbescheid darf hingegen nicht ergehen, 

soweit ohne unverhältnismäßig großen Verwaltungs-

aufwand festgestellt werden kann, dass Beiträge nicht 

zu zahlen waren oder Arbeitsentgelt einem bestimm-

ten Beschäftigten zugeordnet werden kann. Zweck der 

Regelung ist es, Einnahmenverluste der Sozialkas-

sen infolge einer Aufzeichnungspflichtverletzung des 

Arbeitgebers zu vermeiden. Zudem soll ausgeschlos-

sen werden, dass Arbeitgeber mittels einer Aufzeich-

nungspflichtverletzung Wettbewerbsvorteile erlangen 

könnten. 

Tatbestandlich wird die „Unmöglichkeit“ einer perso-

nenbezogenen Beitragserhebung beim Arbeitnehmer 

vorausgesetzt. Damit geht die „Unmöglichkeit“ einher, 

die pauschaliert erhobenen Arbeitnehmeranteile zur 

Gesamtsozialversicherung deren individuellen Bei-

tragskonten zuzuordnen. Deshalb bewirken Zahlungen 

des Arbeitgebers auf einen Summenbescheid nach 

Auffassung des Bundesfinanzhofs weder einen indivi-

duellen mitgliedschafts- oder beitragsrechtlichen Vor-

teil der einzelnen Arbeitnehmer noch einen leistungs-

rechtlichen oder sonstigen Zuwachs ihres Vermögens. 

Damit liegt kein dem Arbeitnehmer individuell zuzu-

rechnender geldwerter Vorteil vor, der die Annahme 

von Arbeitslohn rechtfertigen könnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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